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zur Veröffentlichung am 05. Oktober 2024 
 
 
 
 
 
STADT EBERBACH 
Rhein-Neckar-Kreis 
 
 

Satzung 
 
zur Änderung der Satzung der Stadt Eberbach über die Erhebung einer Hundesteuer vom 
18. Oktober 1996. 
 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i.d.F. vom 24. Juli 
2000 (GBl. S.581, ber. S.698) zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 
229, 231) und §§ 2, 8 Abs. 2 und 9 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-
Württemberg (KAG) in der Fassung vom 17. März 2005 (GBl. S.206) zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 17. Dezember 2020 (GBl. S. 1233, 1249) hat der Gemeinderat der Stadt 
Eberbach in seiner Sitzung vom 23.09.2024 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

 

 

§ 1 
 

§ 5  Steuersatz 
erhält folgende neue Fassung: 

 
(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr für jeden Hund 99 Euro. Für das Halten 

eines Kampfhundes gem. Abs. 3 beträgt der Steuersatz abweichend von Satz 1 
450,00 €. Beginnt oder endet die Steuerpflicht im Laufe des Kalenderjahres, beträgt 
die Steuer den der Dauer der Steuerpflicht entsprechenden Bruchteil der 
Jahressteuer. 

 
(2) Hält ein Hundehalter im Stadtgebiet mehrere Hunde, so erhöht sich der nach Abs.1 

Satz 1 geltende Steuersatz für den zweiten und jeden weiteren Hund auf 198 Euro. 
Die vorstehende Regelung gilt nicht für Kampfhunde. Für den zweiten und jeden 
weiteren Kampfhund erhöht sich der nach Abs. 1 Satz 2 geltende Steuersatz auf 
900,00 €. Werden neben Kampfhunden noch andere Hunde gehalten, so gelten diese 
als „weitere Hunde“. Hierbei bleiben steuerfreie Hunde (§ 6) und Hunde im Zwinger  
(§ 7) außer Betracht. 

 
(3) Kampfhunde sind Hunde, bei denen aufgrund rassespezifischer Merkmale, durch 

Zucht oder im Einzelfall wegen ihrer Haltung oder Ausbildung von einer gesteigerten 
Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tieren auszugehen ist. 
Die Eigenschaft als Kampfhund liegt insbesondere bei Hunden der folgenden Rassen 
und Gruppen sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden vor: 

 
 
 
 



1. Pit Bull Terrier 
2. Bullterrier 
3. American Staffordshire Terrier  
4. Bullmastiff 
5. Mastino Napolitano 
6. Fila Brasilerio 
7. Bordeaux-Dogge 
8. Mastin Espanol 
9. Staffordshire Bullterrier 
10. Dogo Argentino 
11. Mastiff 
12. Tosa Inu 
 

(4) Die Zwingersteuer für Zwinger im Sinne von § 7 Abs.1 beträgt das Dreifache des 
Steuersatzes nach Abs.1. 

 
 

§ 2  
 

§ 8  Allgemeine Bestimmungen über Steuervergünstigungen 
erhält folgende neue Fassung: 

 
(1) Für die Gewährung einer Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung 

(Steuervergünstigung) sind die Verhältnisse zu Beginn des Kalenderjahres, in den 
Fällen des § 3 Abs. 1 diejenigen bei Beginn der Steuerpflicht maßgebend. 

 
(2) Die Vergünstigung ist zu versagen, wenn 
 

1. die Hunde, für die eine Steuervergünstigung in Anspruch genommen wird, für 
den angegebenen Verwendungszweck nicht geeignet sind.  
 

2. in den Fällen des § 7 keine ordnungsmäßigen Bücher über den Bestand, den 
Erwerb und die Veräußerung der Hunde geführt werden oder wenn solche 
Bücher der Stadt nicht bis zum 31. März des jeweiligen Kalenderjahres 
vorgelegt werden. Wird der Zwinger erstmals nach dem Beginn des 
Kalenderjahres betrieben, so sind die Bücher bei Antragstellung der jeweiligen 
Ermäßigung vorzulegen.  
 

3. in den Fällen des § 6 Nr. 2 die geforderte Prüfung nicht innerhalb von zwölf 
Monaten vor dem in Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt von den Hunden mit Erfolg 
abgelegt wurde. 

 
(3) Für Kampfhunde im Sinne des § 5 Abs. 3 werden Steuervergünstigungen nicht 

gewährt. 
 
 

§ 3 
 

§ 10  Anzeigepflicht 
erhält folgende neue Fassung: 

 
(1) Wer im Stadtgebiet einen über drei Monate alten Hund hält, hat dies innerhalb eines 

Monats nach dem Beginn der Haltung oder nachdem der Hund das steuerbare Alter 
erreicht hat, der Stadt unter Angabe der Hunderasse schriftlich anzuzeigen. Bei 
Kampfhunden gem. § 5 Abs. 3 ist auch die Rasse (bei Kreuzungen die Rasse des 
Vater- und Muttertieres) anzuzeigen.  



 
(2) Endet die Hundehaltung oder entfallen die Voraussetzungen für eine gewährte 

Steuervergünstigung, so ist dies der Stadt innerhalb eines Monats anzuzeigen. 
 

(3) Eine Verpflichtung nach Abs. 1 und 2 besteht nicht, wenn feststeht, dass die 
Hundehaltung vor dem Zeitpunkt, an dem die Steuerpflicht beginnt, beendet wird. 

 
(4) Wird ein Hund veräußert, so ist in der Anzeige nach Abs. 2 der Name und die 

Anschrift des Erwerbers anzugeben. 
 
 
 

§ 4 
 

Inkrafttreten 
 

Die Änderungssatzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft. Gleichzeitig treten die von dieser 
Satzungsänderung betroffenen Regelungen früherer Satzungen außer Kraft.  
 
 
 
Eberbach, den 23.09.2024      Der Bürgermeister 
 
 
 
         Peter Reichert 
 
 
 
 
 
 
 
 
HINWEIS: 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- und 
Formvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 GemO 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch und unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung gegenüber der Stadt Eberbach geltend gemacht worden ist.  
Wer die Jahresfrist verstreichen lässt, ohne tätig zu werden, kann eine etwaige 
Verletzung gleichwohl auch später geltend machen,  
wenn 

• die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 

Bekanntmachung verletzt worden sind oder 

• der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit 

widersprochen hat oder 

• vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 

oder eine dritte Person die Verletzung gerügt hat. 

 
 
 
 



B e s c h l u s s 
 

Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit zur allgemeinen Kenntnis gebracht. 
 
 
 
69412 Eberbach, den 05. Oktober 2024 
 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 
 
 
 

Verteiler 
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